Im November 2009 veröffentlichte Urteile von Finanzgerichten 

1.

Das Rumpfwirtschaftsjahr in der GmbH beginnt mit der ersten Geschäfts-tätigkeit

Das erste (Rumpf-)Wirtschaftsjahr einer GmbH beginnt bereits mit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit der Vor-GmbH. BUNDESFINANZHOF, Urteil vom 3. September 2009, IV R 38/07
2.

Ab Kalenderjahr 2007 ist nur noch der neue Investitionsabzugsbetrag 

anwendbar 
Es ist nicht ernstlich zweifelhaft, dass Steuerpflichtige mit Einkünften aus selbständiger Arbeit für 2007 keine Ansparabschreibung nach § 7g EStG a.F. geltend machen können, sondern -bei Einhaltung der in § 7g Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a und c EStG n.F. genannten Größenmerkmale - den Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG n.F. BUNDESFINANZHOF, Beschluss vom 13. Oktober 2009, VIII B 62/09
3.

Umsatzsteuerbare Auslandsumsätze erhöhen die Umsatzgrenze nach § 141 Abgabenordnung

Die für die Buchführungspflicht maßgebliche Umsatzgrenze i.S. des § 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO ist unter Einbeziehung der nicht umsatzsteuerbaren Auslandsumsätze zu ermitteln. BUNDESFINANZHOF, Urteil vom 7. Oktober 2009, II R 23/08
4.

Fehlende Einkünfteerzielungsabsicht bei mehrjährigem Leerstand einer 

Immobilie
1. Zeigt sich aufgrund bislang vergeblicher Vermietungsbemühungen, dass für das Objekt, so wie es baulich gestaltet ist, kein Markt besteht und die Immobilie deshalb nicht vermietbar ist, so muss der Steuerpflichtige – will er seine fortbestehende Vermietungsabsicht belegen – zielgerichtet darauf hinwirken, unter Umständen auch durch bauliche Umgestaltungen einen vermietbaren Zustand des Objekts zu erreichen.

2. Bleibt er untätig und nimmt den Leerstand auch künftig hin, spricht dieses Verhalten gegen den endgültigen Entschluss zu vermieten oder – sollte er bei seinen bisherigen, vergeblichen Vermietungsbemühungen mit Einkünfteerzielungsabsicht gehandelt haben – für deren Aufgabe. BUNDESFINANZHOF, Urteil vom 25. Juni 2009, IX R 54/08
5.

Nichtsteuerbare Beistellung eines Kfz an einen Handelsvertreter
1. Bei sog. nichtsteuerbaren Beistellungen liegt weder ein Tausch noch ein tauschähnlicher Umsatz (§ 3 Abs. 12 UStG) vor.

2. Die nichtsteuerbare Beistellung setzt voraus, dass der Beistellende Empfänger einer an ihn erbrachten Leistung ist und die Beistellung ausschließlich für Zwecke der Leistungserbringung an den Beistellenden verwendet wird.

3. Sind für einen Unternehmer Handelsvertreter tätig, denen der Unternehmer Kfz überlässt, ist die Überlassung als Beistellung anzusehen, wenn die Handelsvertreter die Fahrzeuge nur für Zwecke der Handelsvertretertätigkeit, nicht aber auch für private Zwecke verwenden dürfen, und dieses Verbot auch in geeigneter Weise tatsächlich überwacht wird. BUNDESFINANZHOF, Urteil vom 12. Mai 2009, V R 24/08
6.

Voraussetzungen für die Anerkennung einer gewerblichen Verpachtung
Für die Anerkennung der gewerblichen Verpachtung reicht es aus, dass die wesentlichen, dem Betrieb das Gepräge gebenden Betriebsgegenstände verpachtet werden. Hierzu zählt bei einem Handwerksbetrieb nicht das jederzeit wiederbeschaffbare Werkstattinventar. BUNDESFINANZHOF, Urteil vom 18. August 2009, X R 20/06
7.

Umqualifizierung von Erhaltungsaufwand 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anschaffung eines Gebäudes sind - unabhängig davon, ob sie auf jährlich üblicherweise anfallenden Erhaltungsarbeiten i.S. von § 6 Abs. 1 Nr. 1 a Satz 2 EStG beruhen - nicht als Erhaltungsaufwand sofort abziehbar, wenn sie im Rahmen einheitlich zu würdigender Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen i.S. des § 6 Abs. 1 Nr. 1a Satz 1 EStG anfallen. BUNDESFINANZHOF, Urteil vom 25. August 2009, IX R 20/08
8. 

Schenkungssteuer durch unverzinsliche Darlehensgewährung

Die unverzinsliche Darlehensgewährung ist als schenkungsteuerpflichtiger Vorgang anzusehen. Der Gegenstand der Zuwendung bemißt sich nach dem Jahreswert des Zinsvorteils gemäß § 15 BewG multipliziert mit dem sich aus Anlage 9 a zu § 13 BewG ergebenden Vervielfältiger. Finanzgericht Köln, Urteil vom 30.09.2009, 2697/08
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